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Aktuelle Probleme in
der Weiterbildungs-
branche

Die Konkurrenz zwischen den
Weiterbildungsträgern wird 
fast ausschließlich über die Per-
sonalkosten ausgetragen. Die
dramatische Verschlechterung
der Auftragslage und der
öffentlichen Förderpolitik in den
letzten Jahren infolge der Hartz-
Gesetzgebung wurde direkt auf
die Beschäftigten abgewälzt.
Lohndumping ist in der Weiter-
bildung zur Regel geworden.
Die wenigen bestehenden tarif-
vertraglichen Regelungen sind
unter Druck geraten. Notlagen-
Tarifverträge und Tarifflucht
durch Outsourcing haben zur
Absenkung bisher gültiger
Standards geführt.

Wir wollen die Arbeits-
bedingungen der
Beschäftigten wieder
verbessern

Unsere Ziele für die Beschäftigten 
in der Weiterbildungsbranche sind:

� Zurückdrängen der prekären
Beschäftigungsverhältnisse,

� tarifliche Mindeststandards für
alle Beschäftigten dieser Branche,

� der Ausbau und die Weiter-
entwicklung von Tarifverträgen 
sowie deren Ausweitung auf 
nicht tarifgebundene Träger 
und Einrichtungen,

� ein Branchentarifvertrag als
verbindliches Vergabekriterium
der öffentlich geförderten
Weiterbildung.

Für die Beschäftigten in der 
Weiterbildungsbranche ist eine
einheitliche gewerkschaftliche
Vertretung von herausragender
Bedeutung. Wir streben den Auf-
und Ausbau von betrieblichen 
und überbetrieblichen gewerk-
schaftlichen Strukturen an, um
unsere Forderungen durchzu-
setzen und geeignete Maß-
nahmen mit den Beschäftigten 
und ihren Interessenvertretungen
abzustimmen.
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Baden-Württemberg
Waltraud Al-Karghuli
(Tel.: 07 11/8 87 88-05 00)
E-Mail: waltraud.al-karghuli@verdi.de

Bayern
Barbara Zahn
(Tel.: 0 89/5 99 77-10 50)
E-Mail: barbara.zahn@verdi.de

Berlin/Brandenburg
Norbert Konkol
(Tel.: 0 30/88 66-53 02)
E-Mail: norbert.konkol@verdi.de

Hamburg
Roland Kohsiek
(Tel.: 0 40/28 58-1 61)
E-Mail: roland.kohsiek@verdi.de

Hessen
Birgit Braitsch
(Tel.: 0 69/25 69-13 40)
E-Mail: birgit.braitsch@verdi.de

Niedersachsen/Bremen
Brigitte Schütt
(Tel.: 05 11/1 24 00-1 54)
E-Mail: brigitte.schuett@verdi.de

Nordrhein-Westfalen
Uwe Meyeringh
(Tel.: 02 11/6 18 24-3 05)
E-Mail: uwe.meyeringh@verdi.de

Rheinland-Pfalz
Peter Schmitt
(Tel.: 0 61 31/97 26-1 50)
E-Mail: peter.schmitt@verdi.de

Saarland
Stefan Schorr
(Tel.: 06 81/9 88 49-1 40)
E-Mail: stefan.schorr@verdi.de

Sachsen
Dr. Jens Festersen
(Tel.: 03 51/86 33-3 38)
E-Mail: jens.festersen@verdi.de

Sachsen-Anhalt
Werner Theis
(Tel.: 03 91/28 88 99 19)
E-Mail: werner.theis@verdi.de

Nord (Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern)
Jens Mahler
(Tel.: 04 51/81 00-8 13)
E-Mail: jens.mahler@verdi.de

Thüringen
Thomas Voß
(Tel.: 03 61/3 40 43-36)
E-Mail: thomas.voss@verdi.de

Bundesverwaltung (Berlin)
Renate Singvogel
(Tel.: 0 30/69 56-20 02)
E-Mail: renate.singvogel@verdi.de
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Die gute Verbindung – 
ver.di Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung

www.netzwerk-weiterbildung.info
www.biwifo.verdi.de
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Weiterbildung umfasst Lernen
für allgemeine, berufliche,
politische, kulturelle und wis-
senschaftliche Aufgaben und
dient der Entfaltung der Persön-
lichkeit, der Entwicklung der
Wirtschaft und der demokrati-
schen Gesellschaft.

Weiterbildung ist die Fort-
setzung organisierten oder
selbst gesteuerten Lernens 
nach Abschluss der ersten
Bildungsphase und in der 
Regel nach Aufnahme einer
Erwerbs- oder Familientätigkeit.

Anspruch und
Wirklichkeit der 
Weiterbildung

Die herausragende Bedeutung
der Weiterbildung für Indivi-
duum, Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft wird allseits
betont. Im Widerspruch dazu
stehen die institutionellen,
organisatorischen, zeitlichen
und finanziellen Rahmen-
bedingungen.

Die Politik weigert sich, struk-
turverändernd und regulierend 
in den unübersichtlichen
Weiterbildungsmarkt einzu-
greifen. Außerhalb des

Geltungsbereichs des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG) 
fehlen deshalb die gesetzlichen
Grundlagen für die Weiter-
bildung, was zu folgenden
Defiziten geführt hat:

�  Die Anerkennung und
Anrechenbarkeit von Weiter-
bildungszertifikaten für die
berufliche Qualifizierung so-
wie für die schulischen und
akademischen weiterführen-
den Bildungsgänge sind 
nicht gewährleistet.

�  Mangelnde Transparenz und 
Vergleichbarkeit führen 
zu einer unübersichtlichen
Struktur der Angebote.

�  Es fehlen verbindliche
Qualitätsstandards und ein-
heitliche Kontrollverfahren.

Die Anwendung des Vergabe-
rechts bei einer Reihe von
Weiterbildungsmaßnahmen
durch die Bundesagentur für
Arbeit (BA) führte zu einem
ruinösen Wettbewerb zwischen
den Anbietern. Da für die
Vergabe in der gängigen Praxis
letztlich nur der Preis aus-
schlaggebend ist, hat dies zu
einem Qualitäts- und Leistungs-
verfall der Maßnahmen geführt.

Weiterbildung und
Qualifizierung als
arbeitsmarktpolitische
Instrumente stärken

Im Zusammenhang mit der
Hartz-Gesetzgebung wurden
die klassischen Umschulungs-
und Fortbildungsprogramme
zugunsten kurzfristiger
Trainingsmaßnahmen sehr
eingeschränkt. Daneben wurde
die BA verpflichtet, dem Bund
jedes Vierteljahr einen soge-
nannten Aussteuerungsbetrag –
eine Art Strafgebühr – für jeden
Arbeitslosen zu zahlen, der vom
Arbeitslosengeld I in die Für-
sorgeleistung Arbeitslosengeld
II übergeht. Die Zahlung des
Aussteuerungsbetrages und
Kürzungen des Bundeszuschus-
ses an die BA gehen zu Lasten
der Weiterbildungsmaßnahmen
für die Eingliederung.
Die mit dem Aussteuerungs-
betrag verbundene Anreiz-
funktion und der erhoffte
Steuerungsimpuls sind jedoch
ausgeblieben. Wir setzen uns
dafür ein, dass längere Quali-
fizierungsmaßnahmen als
arbeitsmarktpolitisches Instru-
ment erhalten bzw. ausgebaut
werden. Das heißt, der Aus-
steuerungsbetrag muss ent-
weder entfallen oder die Maß-
nahme muss angerechnet

werden. Weiterbildung und
Qualifizierung sind wichtig, um
arbeitslose oder von Arbeits-
losigkeit bedrohte Menschen in
den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Zukunftsfähigen
Rahmen für die
Weiterbildung
schaffen

Berufliche Weiterbildung dient 
dem Erhalt und der Erweiterung 
von Qualifikationen und soll
dazu beitragen, Arbeitsplätze 
zu sichern, Mobilität zu fördern,
Erwerbslosigkeit abzubauen und
den beruflichen Wiedereinstieg
und Aufstieg zu ermöglichen.

Damit alle die Chance zur
beruflichen Weiterbildung wahr-
nehmen können, müssen dafür
die rechtlichen und materiellen
Bedingungen geschaffen wer-
den. Mit einem Rechtsanspruch
auf Weiterbildung sind die
Fragen des Zugangs und damit
der Freistellung und Finanzie-
rung zu regeln. Freistellung
heißt: Weiterbildung während
der Arbeitszeit. Ein wichtiger
Schritt zur Festschreibung dieser
Anforderungen sind tarifvertrag-
liche Regelungen in einzelnen
Branchen bzw. Bereichen/
Betrieben.

Wir fordern, dass die Erst-
ausbildung sowie Studium und
Weiterbildung als integrierte
Teile des lebensbegleitenden
Lernprozesses inhaltlich und
strukturell verzahnt werden.
Nur so können die bestehende
Kluft zwischen den Bereichen
überbrückt, eine größere Durch-
lässigkeit erreicht und Zugangs-
barrieren abgebaut werden.

Erforderlich sind ordnungspoli-
tische Rahmenregelungen, die
in öffentlicher Verantwortung
stehen. Wir setzen uns deshalb
für bundesgesetzliche Rege-
lungen in der Weiterbildung ein.
Dazu zählt ein Bundesrahmen-
gesetz, insbesondere für die
berufliche Weiterbildung, um
Mindeststandards für Zugang,
Freistellung, Finanzierung,
Angebot und Qualität zu
gewährleisten.

Damit der Bereich 
Weiterbildung die 
ihm zugeschriebenen
Ansprüche erfüllen
kann, müssen folgen-
de Voraussetzungen
erfüllt werden:

� Die öffentliche Verantwortung 
für diesen Bereich ist durch 
gesetzliche Regelungen und

die Schaffung struktureller
Rahmenbedingungen wahr-
zunehmen.

� Der Zugang zur Weiter-
bildung ist durch verbesserte
Instrumente der Finanzierung
und Freistellung zu regeln.

� Die Qualität der Weiter-
bildung – sowohl die des
Trägers als auch die der ein-
zelnen Bildungsmaßnahme –
muss nach transparenten
Kriterien gewährleistet
werden und verbindlichen 
Standards entsprechen.

� Ziel und Gegenstand einer 
Weiterbildungsmaßnahme
muss immer auch die Ent-
wicklung der individuellen
Lernfähigkeiten und sozialen
Kompetenzen sowie die
Evaluation des Lernprozesses
umfassen.

� Die Weiterbildung ist 
professioneller zu gestalten,
in puncto Organisation,
Didaktik, Methodik, Qualifi-
zierung der Beschäftigten
und Evaluierung der Maß-
nahmen.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:
Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* 
monatlich bei meinem Arbeitgeber einzuziehen.
*(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher 
Bruttoverdienst Euro

Monatsbeitrag: Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes.
Für Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen,
Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der
Monatsbeitrag 0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens.
Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrau-
en/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr, Zivildienst-
leistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfe-
empfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem
Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und Mitglied-
schaftsverhältnis betreffenden Daten, deren Änderungen
und Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung mei-
ner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung
gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbei-
tet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der jeweiligen Fassung.
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Weiterbildung umfasst Lernen
für allgemeine, berufliche,
politische, kulturelle und wis-
senschaftliche Aufgaben und
dient der Entfaltung der Persön-
lichkeit, der Entwicklung der
Wirtschaft und der demokrati-
schen Gesellschaft.

Weiterbildung ist die Fort-
setzung organisierten oder
selbst gesteuerten Lernens 
nach Abschluss der ersten
Bildungsphase und in der 
Regel nach Aufnahme einer
Erwerbs- oder Familientätigkeit.

Anspruch und
Wirklichkeit der 
Weiterbildung

Die herausragende Bedeutung
der Weiterbildung für Indivi-
duum, Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft wird allseits
betont. Im Widerspruch dazu
stehen die institutionellen,
organisatorischen, zeitlichen
und finanziellen Rahmen-
bedingungen.

Die Politik weigert sich, struk-
turverändernd und regulierend 
in den unübersichtlichen
Weiterbildungsmarkt einzu-
greifen. Außerhalb des

Geltungsbereichs des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG) 
fehlen deshalb die gesetzlichen
Grundlagen für die Weiter-
bildung, was zu folgenden
Defiziten geführt hat:

�  Die Anerkennung und
Anrechenbarkeit von Weiter-
bildungszertifikaten für die
berufliche Qualifizierung so-
wie für die schulischen und
akademischen weiterführen-
den Bildungsgänge sind 
nicht gewährleistet.

�  Mangelnde Transparenz und 
Vergleichbarkeit führen 
zu einer unübersichtlichen
Struktur der Angebote.

�  Es fehlen verbindliche
Qualitätsstandards und ein-
heitliche Kontrollverfahren.

Die Anwendung des Vergabe-
rechts bei einer Reihe von
Weiterbildungsmaßnahmen
durch die Bundesagentur für
Arbeit (BA) führte zu einem
ruinösen Wettbewerb zwischen
den Anbietern. Da für die
Vergabe in der gängigen Praxis
letztlich nur der Preis aus-
schlaggebend ist, hat dies zu
einem Qualitäts- und Leistungs-
verfall der Maßnahmen geführt.

Weiterbildung und
Qualifizierung als
arbeitsmarktpolitische
Instrumente stärken

Im Zusammenhang mit der
Hartz-Gesetzgebung wurden
die klassischen Umschulungs-
und Fortbildungsprogramme
zugunsten kurzfristiger
Trainingsmaßnahmen sehr
eingeschränkt. Daneben wurde
die BA verpflichtet, dem Bund
jedes Vierteljahr einen soge-
nannten Aussteuerungsbetrag –
eine Art Strafgebühr – für jeden
Arbeitslosen zu zahlen, der vom
Arbeitslosengeld I in die Für-
sorgeleistung Arbeitslosengeld
II übergeht. Die Zahlung des
Aussteuerungsbetrages und
Kürzungen des Bundeszuschus-
ses an die BA gehen zu Lasten
der Weiterbildungsmaßnahmen
für die Eingliederung.
Die mit dem Aussteuerungs-
betrag verbundene Anreiz-
funktion und der erhoffte
Steuerungsimpuls sind jedoch
ausgeblieben. Wir setzen uns
dafür ein, dass längere Quali-
fizierungsmaßnahmen als
arbeitsmarktpolitisches Instru-
ment erhalten bzw. ausgebaut
werden. Das heißt, der Aus-
steuerungsbetrag muss ent-
weder entfallen oder die Maß-
nahme muss angerechnet

werden. Weiterbildung und
Qualifizierung sind wichtig, um
arbeitslose oder von Arbeits-
losigkeit bedrohte Menschen in
den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Zukunftsfähigen
Rahmen für die
Weiterbildung
schaffen

Berufliche Weiterbildung dient 
dem Erhalt und der Erweiterung 
von Qualifikationen und soll
dazu beitragen, Arbeitsplätze 
zu sichern, Mobilität zu fördern,
Erwerbslosigkeit abzubauen und
den beruflichen Wiedereinstieg
und Aufstieg zu ermöglichen.

Damit alle die Chance zur
beruflichen Weiterbildung wahr-
nehmen können, müssen dafür
die rechtlichen und materiellen
Bedingungen geschaffen wer-
den. Mit einem Rechtsanspruch
auf Weiterbildung sind die
Fragen des Zugangs und damit
der Freistellung und Finanzie-
rung zu regeln. Freistellung
heißt: Weiterbildung während
der Arbeitszeit. Ein wichtiger
Schritt zur Festschreibung dieser
Anforderungen sind tarifvertrag-
liche Regelungen in einzelnen
Branchen bzw. Bereichen/
Betrieben.

Wir fordern, dass die Erst-
ausbildung sowie Studium und
Weiterbildung als integrierte
Teile des lebensbegleitenden
Lernprozesses inhaltlich und
strukturell verzahnt werden.
Nur so können die bestehende
Kluft zwischen den Bereichen
überbrückt, eine größere Durch-
lässigkeit erreicht und Zugangs-
barrieren abgebaut werden.

Erforderlich sind ordnungspoli-
tische Rahmenregelungen, die
in öffentlicher Verantwortung
stehen. Wir setzen uns deshalb
für bundesgesetzliche Rege-
lungen in der Weiterbildung ein.
Dazu zählt ein Bundesrahmen-
gesetz, insbesondere für die
berufliche Weiterbildung, um
Mindeststandards für Zugang,
Freistellung, Finanzierung,
Angebot und Qualität zu
gewährleisten.

Damit der Bereich 
Weiterbildung die 
ihm zugeschriebenen
Ansprüche erfüllen
kann, müssen folgen-
de Voraussetzungen
erfüllt werden:

� Die öffentliche Verantwortung 
für diesen Bereich ist durch 
gesetzliche Regelungen und

die Schaffung struktureller
Rahmenbedingungen wahr-
zunehmen.

� Der Zugang zur Weiter-
bildung ist durch verbesserte
Instrumente der Finanzierung
und Freistellung zu regeln.

� Die Qualität der Weiter-
bildung – sowohl die des
Trägers als auch die der ein-
zelnen Bildungsmaßnahme –
muss nach transparenten
Kriterien gewährleistet
werden und verbindlichen 
Standards entsprechen.

� Ziel und Gegenstand einer 
Weiterbildungsmaßnahme
muss immer auch die Ent-
wicklung der individuellen
Lernfähigkeiten und sozialen
Kompetenzen sowie die
Evaluation des Lernprozesses
umfassen.

� Die Weiterbildung ist 
professioneller zu gestalten,
in puncto Organisation,
Didaktik, Methodik, Qualifi-
zierung der Beschäftigten
und Evaluierung der Maß-
nahmen.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:
Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* 
monatlich bei meinem Arbeitgeber einzuziehen.
*(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher 
Bruttoverdienst Euro

Monatsbeitrag: Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes.
Für Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen,
Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der
Monatsbeitrag 0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens.
Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrau-
en/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr, Zivildienst-
leistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfe-
empfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem
Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und Mitglied-
schaftsverhältnis betreffenden Daten, deren Änderungen
und Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung mei-
ner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung
gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbei-
tet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der jeweiligen Fassung.
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Weiterbildung umfasst Lernen
für allgemeine, berufliche,
politische, kulturelle und wis-
senschaftliche Aufgaben und
dient der Entfaltung der Persön-
lichkeit, der Entwicklung der
Wirtschaft und der demokrati-
schen Gesellschaft.

Weiterbildung ist die Fort-
setzung organisierten oder
selbst gesteuerten Lernens 
nach Abschluss der ersten
Bildungsphase und in der 
Regel nach Aufnahme einer
Erwerbs- oder Familientätigkeit.

Anspruch und
Wirklichkeit der 
Weiterbildung

Die herausragende Bedeutung
der Weiterbildung für Indivi-
duum, Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft wird allseits
betont. Im Widerspruch dazu
stehen die institutionellen,
organisatorischen, zeitlichen
und finanziellen Rahmen-
bedingungen.

Die Politik weigert sich, struk-
turverändernd und regulierend 
in den unübersichtlichen
Weiterbildungsmarkt einzu-
greifen. Außerhalb des

Geltungsbereichs des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG) 
fehlen deshalb die gesetzlichen
Grundlagen für die Weiter-
bildung, was zu folgenden
Defiziten geführt hat:

�  Die Anerkennung und
Anrechenbarkeit von Weiter-
bildungszertifikaten für die
berufliche Qualifizierung so-
wie für die schulischen und
akademischen weiterführen-
den Bildungsgänge sind 
nicht gewährleistet.

�  Mangelnde Transparenz und 
Vergleichbarkeit führen 
zu einer unübersichtlichen
Struktur der Angebote.

�  Es fehlen verbindliche
Qualitätsstandards und ein-
heitliche Kontrollverfahren.

Die Anwendung des Vergabe-
rechts bei einer Reihe von
Weiterbildungsmaßnahmen
durch die Bundesagentur für
Arbeit (BA) führte zu einem
ruinösen Wettbewerb zwischen
den Anbietern. Da für die
Vergabe in der gängigen Praxis
letztlich nur der Preis aus-
schlaggebend ist, hat dies zu
einem Qualitäts- und Leistungs-
verfall der Maßnahmen geführt.

Weiterbildung und
Qualifizierung als
arbeitsmarktpolitische
Instrumente stärken

Im Zusammenhang mit der
Hartz-Gesetzgebung wurden
die klassischen Umschulungs-
und Fortbildungsprogramme
zugunsten kurzfristiger
Trainingsmaßnahmen sehr
eingeschränkt. Daneben wurde
die BA verpflichtet, dem Bund
jedes Vierteljahr einen soge-
nannten Aussteuerungsbetrag –
eine Art Strafgebühr – für jeden
Arbeitslosen zu zahlen, der vom
Arbeitslosengeld I in die Für-
sorgeleistung Arbeitslosengeld
II übergeht. Die Zahlung des
Aussteuerungsbetrages und
Kürzungen des Bundeszuschus-
ses an die BA gehen zu Lasten
der Weiterbildungsmaßnahmen
für die Eingliederung.
Die mit dem Aussteuerungs-
betrag verbundene Anreiz-
funktion und der erhoffte
Steuerungsimpuls sind jedoch
ausgeblieben. Wir setzen uns
dafür ein, dass längere Quali-
fizierungsmaßnahmen als
arbeitsmarktpolitisches Instru-
ment erhalten bzw. ausgebaut
werden. Das heißt, der Aus-
steuerungsbetrag muss ent-
weder entfallen oder die Maß-
nahme muss angerechnet

werden. Weiterbildung und
Qualifizierung sind wichtig, um
arbeitslose oder von Arbeits-
losigkeit bedrohte Menschen in
den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Zukunftsfähigen
Rahmen für die
Weiterbildung
schaffen

Berufliche Weiterbildung dient 
dem Erhalt und der Erweiterung 
von Qualifikationen und soll
dazu beitragen, Arbeitsplätze 
zu sichern, Mobilität zu fördern,
Erwerbslosigkeit abzubauen und
den beruflichen Wiedereinstieg
und Aufstieg zu ermöglichen.

Damit alle die Chance zur
beruflichen Weiterbildung wahr-
nehmen können, müssen dafür
die rechtlichen und materiellen
Bedingungen geschaffen wer-
den. Mit einem Rechtsanspruch
auf Weiterbildung sind die
Fragen des Zugangs und damit
der Freistellung und Finanzie-
rung zu regeln. Freistellung
heißt: Weiterbildung während
der Arbeitszeit. Ein wichtiger
Schritt zur Festschreibung dieser
Anforderungen sind tarifvertrag-
liche Regelungen in einzelnen
Branchen bzw. Bereichen/
Betrieben.

Wir fordern, dass die Erst-
ausbildung sowie Studium und
Weiterbildung als integrierte
Teile des lebensbegleitenden
Lernprozesses inhaltlich und
strukturell verzahnt werden.
Nur so können die bestehende
Kluft zwischen den Bereichen
überbrückt, eine größere Durch-
lässigkeit erreicht und Zugangs-
barrieren abgebaut werden.

Erforderlich sind ordnungspoli-
tische Rahmenregelungen, die
in öffentlicher Verantwortung
stehen. Wir setzen uns deshalb
für bundesgesetzliche Rege-
lungen in der Weiterbildung ein.
Dazu zählt ein Bundesrahmen-
gesetz, insbesondere für die
berufliche Weiterbildung, um
Mindeststandards für Zugang,
Freistellung, Finanzierung,
Angebot und Qualität zu
gewährleisten.

Damit der Bereich 
Weiterbildung die 
ihm zugeschriebenen
Ansprüche erfüllen
kann, müssen folgen-
de Voraussetzungen
erfüllt werden:

� Die öffentliche Verantwortung 
für diesen Bereich ist durch 
gesetzliche Regelungen und

die Schaffung struktureller
Rahmenbedingungen wahr-
zunehmen.

� Der Zugang zur Weiter-
bildung ist durch verbesserte
Instrumente der Finanzierung
und Freistellung zu regeln.

� Die Qualität der Weiter-
bildung – sowohl die des
Trägers als auch die der ein-
zelnen Bildungsmaßnahme –
muss nach transparenten
Kriterien gewährleistet
werden und verbindlichen 
Standards entsprechen.

� Ziel und Gegenstand einer 
Weiterbildungsmaßnahme
muss immer auch die Ent-
wicklung der individuellen
Lernfähigkeiten und sozialen
Kompetenzen sowie die
Evaluation des Lernprozesses
umfassen.

� Die Weiterbildung ist 
professioneller zu gestalten,
in puncto Organisation,
Didaktik, Methodik, Qualifi-
zierung der Beschäftigten
und Evaluierung der Maß-
nahmen.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:
Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:
Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen
Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* 
monatlich bei meinem Arbeitgeber einzuziehen.
*(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher 
Bruttoverdienst Euro

Monatsbeitrag: Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes.
Für Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen,
Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der
Monatsbeitrag 0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens.
Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrau-
en/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr, Zivildienst-
leistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und Sozialhilfe-
empfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50 monatlich. Jedem
Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und Mitglied-
schaftsverhältnis betreffenden Daten, deren Änderungen
und Ergänzungen, im Rahmen der Zweckbestimmung mei-
ner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung
gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbei-
tet und genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes in der jeweiligen Fassung.
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Wei te rb i ldung
Zukunf t s fäh igke i t

durch  l ebensbeg le i tendes  

Le r nen

We i te rb i ldung
Zukunf t s fäh igke i t

durch  l ebensbeg le i tendes  

Le r nen

Aktuelle Probleme in
der Weiterbildungs-
branche

Die Konkurrenz zwischen den
Weiterbildungsträgern wird 
fast ausschließlich über die Per-
sonalkosten ausgetragen. Die
dramatische Verschlechterung
der Auftragslage und der
öffentlichen Förderpolitik in den
letzten Jahren infolge der Hartz-
Gesetzgebung wurde direkt auf
die Beschäftigten abgewälzt.
Lohndumping ist in der Weiter-
bildung zur Regel geworden.
Die wenigen bestehenden tarif-
vertraglichen Regelungen sind
unter Druck geraten. Notlagen-
Tarifverträge und Tarifflucht
durch Outsourcing haben zur
Absenkung bisher gültiger
Standards geführt.

Wir wollen die Arbeits-
bedingungen der
Beschäftigten wieder
verbessern

Unsere Ziele für die Beschäftigten 
in der Weiterbildungsbranche sind:

� Zurückdrängen der prekären
Beschäftigungsverhältnisse,

� tarifliche Mindeststandards für
alle Beschäftigten dieser Branche,

� der Ausbau und die Weiter-
entwicklung von Tarifverträgen 
sowie deren Ausweitung auf 
nicht tarifgebundene Träger 
und Einrichtungen,

� ein Branchentarifvertrag als
verbindliches Vergabekriterium
der öffentlich geförderten
Weiterbildung.

Für die Beschäftigten in der 
Weiterbildungsbranche ist eine
einheitliche gewerkschaftliche
Vertretung von herausragender
Bedeutung. Wir streben den Auf-
und Ausbau von betrieblichen 
und überbetrieblichen gewerk-
schaftlichen Strukturen an, um
unsere Forderungen durchzu-
setzen und geeignete Maß-
nahmen mit den Beschäftigten 
und ihren Interessenvertretungen
abzustimmen.
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Baden-Württemberg
Waltraud Al-Karghuli
(Tel.: 07 11/8 87 88-05 00)
E-Mail: waltraud.al-karghuli@verdi.de

Bayern
Barbara Zahn
(Tel.: 0 89/5 99 77-10 50)
E-Mail: barbara.zahn@verdi.de

Berlin/Brandenburg
Norbert Konkol
(Tel.: 0 30/88 66-53 02)
E-Mail: norbert.konkol@verdi.de

Hamburg
Roland Kohsiek
(Tel.: 0 40/28 58-1 61)
E-Mail: roland.kohsiek@verdi.de

Hessen
Birgit Braitsch
(Tel.: 0 69/25 69-13 40)
E-Mail: birgit.braitsch@verdi.de

Niedersachsen/Bremen
Brigitte Schütt
(Tel.: 05 11/1 24 00-1 54)
E-Mail: brigitte.schuett@verdi.de

Nordrhein-Westfalen
Uwe Meyeringh
(Tel.: 02 11/6 18 24-3 05)
E-Mail: uwe.meyeringh@verdi.de

Rheinland-Pfalz
Peter Schmitt
(Tel.: 0 61 31/97 26-1 50)
E-Mail: peter.schmitt@verdi.de

Saarland
Stefan Schorr
(Tel.: 06 81/9 88 49-1 40)
E-Mail: stefan.schorr@verdi.de

Sachsen
Dr. Jens Festersen
(Tel.: 03 51/86 33-3 38)
E-Mail: jens.festersen@verdi.de

Sachsen-Anhalt
Werner Theis
(Tel.: 03 91/28 88 99 19)
E-Mail: werner.theis@verdi.de

Nord (Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern)
Jens Mahler
(Tel.: 04 51/81 00-8 13)
E-Mail: jens.mahler@verdi.de

Thüringen
Thomas Voß
(Tel.: 03 61/3 40 43-36)
E-Mail: thomas.voss@verdi.de

Bundesverwaltung (Berlin)
Renate Singvogel
(Tel.: 0 30/69 56-20 02)
E-Mail: renate.singvogel@verdi.de
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Die gute Verbindung – 
ver.di Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung

www.netzwerk-weiterbildung.info
www.biwifo.verdi.de
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der Weiterbildungs-
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fast ausschließlich über die Per-
sonalkosten ausgetragen. Die
dramatische Verschlechterung
der Auftragslage und der
öffentlichen Förderpolitik in den
letzten Jahren infolge der Hartz-
Gesetzgebung wurde direkt auf
die Beschäftigten abgewälzt.
Lohndumping ist in der Weiter-
bildung zur Regel geworden.
Die wenigen bestehenden tarif-
vertraglichen Regelungen sind
unter Druck geraten. Notlagen-
Tarifverträge und Tarifflucht
durch Outsourcing haben zur
Absenkung bisher gültiger
Standards geführt.

Wir wollen die Arbeits-
bedingungen der
Beschäftigten wieder
verbessern

Unsere Ziele für die Beschäftigten 
in der Weiterbildungsbranche sind:

� Zurückdrängen der prekären
Beschäftigungsverhältnisse,

� tarifliche Mindeststandards für
alle Beschäftigten dieser Branche,

� der Ausbau und die Weiter-
entwicklung von Tarifverträgen 
sowie deren Ausweitung auf 
nicht tarifgebundene Träger 
und Einrichtungen,

� ein Branchentarifvertrag als
verbindliches Vergabekriterium
der öffentlich geförderten
Weiterbildung.

Für die Beschäftigten in der 
Weiterbildungsbranche ist eine
einheitliche gewerkschaftliche
Vertretung von herausragender
Bedeutung. Wir streben den Auf-
und Ausbau von betrieblichen 
und überbetrieblichen gewerk-
schaftlichen Strukturen an, um
unsere Forderungen durchzu-
setzen und geeignete Maß-
nahmen mit den Beschäftigten 
und ihren Interessenvertretungen
abzustimmen.
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Die gute Verbindung – 
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